
Öffnungszeiten des Rathauses

Montags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstags 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Kontakt: gemeinde@guggenhausen.de; 07503-534

Medizinische Ersthilfe im Internet – 
www.docdirekt.de

Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin nicht? 
Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die Uhr eine 
medizinische Ersteinschätzung, also wie dringend Hilfe benötigt wird 
und welches Versorgungsangebot zur Verfügung steht. Dieses 
digitale Angebot ergänzt den 116117-Patientenservice.
Wie funktioniert docdirekt?
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl ein. 
Danach werden Sie 
zur medizinischen Ersteinschätzung (SmED) weitergeleitet, die 
Beschwerden und Vorerkrankungen abfragt. Anschließend erhalten 
Sie eine fundierte Handlungsempfehlung – wie schnell und wo Sie 
behandelt werden sollten. Bei Empfehlung einer Videosprechstunde 
können Sie direkt im virtuellen Wartezimmer Platz nehmen und sich 
von qualifizierten Tele-Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen.
Was kostet der Service?
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und ohne 
Registrierung möglich. Wird eine Videosprechstunde durchgeführt, 
übernehmen für gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die 
Kosten. Aus diesem Grund sind bei der Anmeldung zur 
Videosprechstunde auch Daten zur Versicherung anzugeben. 
Privatversicherte erhalten für die ärztliche Behandlung eine 
Rechnung vom Tele-Arzt.
Ein Versorgungsangebot der KVBW
docdirekt ist ein Angebot der der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg. Ziel ist, die telemedizinische Versorgung für die 
Bevölkerung in Baden-Württemberg weiter auszubauen – digital, 
sicher und bedarfsgerecht. 

Adventsfenster Unterwaldhausen 2025 –  
wo sind die nächsten Türchen?

Kirchenkonzert am Sonntag, den 14.12. ab 17.00 Uhr
s. dazu Beitrag Unterwaldhausen

Abfallkalender 2026 – Änderung der Abfuhrtage

mailto:gemeinde@guggenhausen.de


Besorgen Sie sich auf jeden Fall den neuen Abfallkalender, da sich 
im neuen Jahr einiges an den gewohnten Zeiten verändert, z.B. der 
Abfuhrtag für Restmüll sich von Montag auf Freitag verschiebt.
Der Abfallkalender 2026 ist ab Montag, 1. Dezember 2025, online 
und in der AbfallApp RV verfügbar. Ab dem 1. Dezember 2025 steht 
der digitale Abfallkalender 2026 für den Landkreis Ravensburg in der 
Abfall App RV sowie auf der LandkreisHomepage unter www.rv.de/
abfallkalender bereit. Mit der AbfallApp RV lassen sich zuverlässig 
und komfortabel Erinnerungen an die Abfuhrtermine für die Leerung 
von Restmüll-, Bio- und Papiertonne sowie für die Gelbe Tonne bzw. 
den Gelben Sack einrichten. Als weiteren Service zeigt die App 
außerdem die Termine der mobilen und stationären 
Problemstoffsammlung an. Die App ist in den gängigen AppStores 
kostenfrei erhältlich. 
Auf der Landkreis-Homepage (www.rv.de/abfallkalender) kann ein 
persönliches Exemplar des Abfallkalenders erstellt und gedruckt 
werden. Ein ausgedrucktes Exemplar des Abfallkalenders kann zu 
den üblichen Sprechzeiten im Rathaus abgeholt werden. 

Figurentheater Ravensburg
Vielleicht wäre das eine gute Idee für die Ferientage um 
Weihnachten. Das Figurentheater bietet ein tolles Programm von 
Kinder- und Jugendstücken, die im Dezember und Januar gespielt 
werden. Schauen Sie auf www.figurentheater-ravensburg.de oder 
holen Sie einen Programmflyer im Rathaus. 

Festsetzung der Grundsteuer der Gemeinde 
Guggenhausen  

für das Kalenderjahr 2026

1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2024 die 
Hebesätze für die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2025 
festgesetzt auf
- 580 v. H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) und
- 360 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird 
aufgrund von § 51 Abs. 3 des Landesgrundsteuergesetzes (LGrStG) 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 in derselben Höhe wie 
für das Jahr 2025 durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder 
persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht 
anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamtes ein 
entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für das Jahr 
2026 zu den Fälligkeitsterminen (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.) 
und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen 
Grundsteuerbescheide vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
ergeben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen 
Bankkonten der Gemeindekasse unter Angabe des Kassenzeichens 
zu überweisen oder einzuzahlen.

http://www.rv.de/abfallkalender
http://www.rv.de/abfallkalender
http://www.rv.de/abfallkalender
http://www.figurentheater-ravensburg.de


Bei Steuerpflichtigen, die dem Gemeindeverwaltungsverband 
A l t s h a u s e n b z w. d e r j e w e i l i g e n G e m e i n d e e i n e 
Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Beträge vom 
jeweiligen Bankkonto eingezogen.
Eine Teilnahme am Einzugsverfahren ist durch Erteilung einer 
Einzugsermächtigung beim Gemeindeverwaltungsverband 
Altshausen bzw. bei der zuständigen Gemeinde möglich.
Für Schuldner, die Gebrauch von der Möglichkeit der Jahreszahlung 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2025 in einem Betrag am 01. 
Juli 2026 fällig.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Gemeindeverwaltungsverband Altshausen, Ebersbacher 
Straße 4, 88361 Altshausen einzulegen.

Altshausen, den 01.12.2025

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen

Vereinsnachrichten
Seniorenkre is Ebenwei ler, F le ischwangen, 
Guggenhausen und Unterwaldhausen
Näheres unter der Gemeinde Ebenweiler


